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(BS/Benedikt Göller*) Mit dem Organisati-

onserlass von Bundeskanzler Friedrich Merz 

hat die Bundesrepublik Deutschland erst-

mals ein Bundesministerium für Digitales 

und Staatsmodernisierung (BMDS). Bundes-

digitalminister Karsten Wildberger möchte 

Dinge anders machen. Auf der Ministeri-

umsseite heißt es: „Deutschland wird digi-

taler, schneller, leistungsfähiger“. Die Frage 

ist: Wie gelingt ihm das? Am Geld scheiterte 

es in der Vergangenheit vermutlich nicht.  

Allein die Bundesregierung – also ohne Län-

der und Kommunen – hat in den Jahren 2019 

bis 2024 rund 16 Milliarden Euro für die Ver-

waltungsdigitalisierung ausgegeben. Wird 

diese jetzt gelingen? Mit Wirkungsorien-

tierung? In den vergangenen Jahren hat die 
öffentliche Verwaltung einige Erfahrungen 
mit dem Konzept gesammelt, auf die Herr 

Wildberger jetzt aufbauen könnte.
Die Voraussetzungen, dass es mit der Ver-

waltungsdigitalisierung vorangeht, sind 

gut: Mit dem BMDS ist das Thema (endlich) 

auf Kabinettsebene angekommen. Der ge-

plante IT-Vorbehalt kann ein wirkungsvolles 

Instrument werden, Dienstleister – staat-

liche und private – stehen erwartungsfroh 

bereit und die vom Minister beschworene 

Start-up-Kultur schafÚ Momentum.  Einige 
Rahmenbedingungen sind allerdings un-

verändert. Digitalisierung ist weiterhin eine 

Querschnittsaufgabe: Echte Erfolge für die 
Menschen und Unternehmen im Land kann 

das BMDS nicht allein umsetzen. Es ist auf 

die anderen Bundesministerien und/oder 

die Länder und Kommunen angewiesen. 

Aus der Vergangenheit lernen
Die Studie 25 Jahre Verwaltungsdigitali-

sierung, die der Behörden Spiegel in einer 

dreiteiligen Online-Reihe vorgestellt hat, 

zeigt, dass „vieles von dem, was heute in 

Programmen und Vorhaben umgesetzt 

werden soll, schon vor 15 oder mehr Jah-

ren als Zielvorstellung vorhanden war“. Eine 

Erkenntnis aus der Studie: „Es wurde nicht 

oder das Falsche gelernt“. Das BMDS darf 

diesen Fehler nicht wiederholen. Den Bun-

desministerien fehlt es auf institutioneller 
Ebene an Strukturen und Werkzeugen, um 

systematisch zu lernen. Das Konzept der 
Wirkungsorientierung verspricht, dieses 
Problem zu lösen. 

Was bedeutet Wirkungsorientierung
für Verwaltungsdigitalisierung? 
Wirkungsorientierung bezeichnet die kon-

sequente Ausrichtung von Gesetzen, Ak-

tivitäten, Projekten oder Maßnahmen an 
den tatsächlich erzielten Effekten für eine 
Zielgruppe in der Praxis („Wirkungen“). Für 

Verwaltungsdigitalisierung heißt das: Bevor 

ein Digitalisierungsprojekt gestartet wird, 

müssen zwei Fragen beantwortet werden.

Erstens: Welcher Nutzen soll für welche 

Zielgruppe bis wann eintreten und wie mes-

sen wir, ob wir das erreicht haben?  Für 

das oft besprochene Onlinezugangsgesetz 
hätte das beispielsweise bedeutet, nicht 
den digitalen Zugang für Onlineservices ins 

Zentrum zu stellen, sondern die gesamte 

(positive) Erfahrung, die eine Nutzenden-

gruppe – beispielsweise junge Eltern - mit 

dem Service hat. Wenn das Ziel tatsächlich 

diese positive Erfahrung ist und diese wis-

senschaftlich gemessen wird, werden die 
dafür notwendigen Projekte konsequent 

davon abgeleitet. Die Projekte umfassen 

dann nicht nur Digitalisierungsfragen, son-

dern auch Fragen der Steuerung von Ver-

waltungszusammenarbeit (Wie müssen wir 

uns organisieren, um im föderalen Kontext 

gute Software zu bauen?) und Infrastruktur 
(Welche technischen Grundlagen müssen 

wir legen, um das Ziel erreichen zu kön-

nen?). 

Zweitens: Wie überprüfen wir während 

der Umsetzung, ob wir auf dem richtigen 
Weg zum Ziel sind und wie fließen diese 
Erkenntnisse in die Projektsteuerung ein? 

In zahlreichen Digitalisierungsprojekten ist 

den Stakeholdern bewusst, dass ihr Projekt 

nicht zum geplanten Ziel führt. Oftmals gibt 
es aber keine Räume, dieses Wissen in die 

strategische Projektsteuerung einfließen zu 
lassen. Deshalb werden Verwaltungsdigi-

talisierungsprojekte in der Praxis kaum ge-

stoppt. Wirkungsorientierung schafÚ diese 
Räume. Ergebnisse werden auf Grundlage 

von Indikatoren und KPIs hinterfragt und 

– falls nötig – im Projekt strategisch nachge-

steuert. Es entsteht ein institutionalisierter 
Lernprozess.

Wie das BMDS Wirkungsorientierung
verankern kann
Für Minister Wildberger ist bei der Digi-

talisierung nicht die Technik, „sondern das 

Mindset für die Modernisierung und Digi-

talisierung“ der Mitarbeitenden ausschlag-

gebend. Mindset kann aber nicht verordnet 

werden. Es muss wachsen. Aus der Beglei-

tung der Digitalstrategie der Ampelregie-

rung haben wir Empfehlungen abgeleitet, 

dir wir am 10. Juli im Rahmen von Digitaler 

Staat Online bei einer Paneldiskussion vor-

stellen. Auf zwei gehen wir bereits an dieser 

Stelle ein:

Erstens: Wirkungsziele für Verwaltungsdi-

gitalisierung formulieren, mit Budget ver-

knüpfen und veröffentlichen. Eine große 
Herausforderung für die über 140 Maßnah-

men aus der Digitalstrategie der Bundes-

regierung war, dass die Ziele der Strategie 

nicht klar genug formuliert und nicht mit 

Budgets verknüpft waren. Deshalb konnten 
die Ressorts ihre Vorhaben kaum priori-

sieren, strategisch ausrichten und auf das 

Wesentliche fokussieren. Deshalb sollte 

das BMDS in einem kollaborativen Prozess 
Wirkungsziele und Budgets für Verwal-

tungsdigitalisierung formulieren und diese 

Verwaltungsdigitalisierung durch Wirkungsorientierung

Benedikt Göller, Innovation Lead für Wir-
kung und Daten bei Agora Digitale Transfor-
mation.					   
  		     Foto: BS/Robert Günther/ADT
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https://bmds.bund.de/themen/digitaler-staat
https://bmds.bund.de/themen/digitaler-staat
https://agoradigital.de/uploads/25-02-28_ADT_Policy-Paper_Vom-Digitalhaushalt-zum-Digitalbudget.pdf
https://agoradigital.de/uploads/25-02-28_ADT_Policy-Paper_Vom-Digitalhaushalt-zum-Digitalbudget.pdf
https://agoradigital.de/uploads/250607_SHI_ADT_Entwicklungslinien.pdf
https://agoradigital.de/uploads/250607_SHI_ADT_Entwicklungslinien.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6mXXNWcylkM
https://bmds.bund.de/aktuelles/interviews-und-gastbeitraege/wildberger-interview-fas-08062025
https://bmds.bund.de/aktuelles/interviews-und-gastbeitraege/wildberger-interview-fas-08062025
https://bmds.bund.de/aktuelles/interviews-und-gastbeitraege/wildberger-interview-fas-08062025
https://www.digitaler-staat.online/events/wirkungsorientierungalshebel/
https://www.digitaler-staat.online/events/wirkungsorientierungalshebel/
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veröffentlichen. So kann ein – auch födera-

le Ebenen übergreifendes – Committment 
entstehen, die Verwaltungsdigitalisierung 

wirklich voranzubringen.

Zweitens: Zuständigkeit für Wirkungsori-

entierung schaffen und Ressourcen hier-
für einsetzen. Die geplante Stabstelle für 

Ziel- und Wirkungssteuerung im BMDS bie-

tet die Chance, Wirkungsorientierung für 
Verwaltungsdigitalisierung systemisch zu 

verankern. Hierfür sollte sie zwei Dinge tun. 

Sie sollte ein Wirkungscontrolling für das 

BMDS aufbauen und anhand der Wirkungs-

ziele und Indikatoren ein Controlling auf 

Maßnahmenebene umsetzen. Daneben 

muss sie die Maßnahmen beim wirkungs-

orientierten Arbeiten unterstützen und 

hierfür dezentrale Strukturen aufbauen. 
Das beginnt bei der Frage, wie gute Ziele 

formuliert werden, darüber was Indikato-

ren sind bis zur Frage, woher die Daten zur 

Wirkungsmessung kommen. Wirkungsori-

entiertes Arbeiten ist herausfordernd und 
braucht kontinuierliche Unterstützung. 

Wenn es auf diese Weise gelingt, Wir-

kungsorientierung zu verankern, dann 
kann das BMDS wirklich dazu beitragen, 

Deutschland digitaler, schneller und leis-

tungsfähiger zu machen.

*Benedikt Göller ist Innovation Lead für 
Wirkung und Daten beim Thinktank Agora 
Digitale Transformation. Er tritt bei der fol-
genden Online-Veranstaltung als Impulsge-
ber auf:

Der neue Newsletter zu kommunaler Verwaltung, Sicherheit und Infrastruktur

Stadt.Land.News
newsletter Stadt.Land.News. 1
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newsletter
Stadt.Land.News.

Jetzt kostenlos für unsere 
Online-Seminare anmelden!

(BS) Vier Verhandlungsrunden hat es nicht funkti oniert. Die Ver-
treter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern konnten sich nicht 

einig werden, welche Anpassungen der Tarifverträge es geben soll. 

Neben höheren Gehalts- und Sonderzahlungen ging es auch um 
Entlastung für die Beschäft igten und mehr Souveränität derselben. 
Der Vorschlag der Schlichter führte letzten Endes zu einem Ergeb-
nis, mit dem sich beide Seiten in der aktuellen Situati on zufrieden 
geben müssen. Für die nächsten Jahre gibt es somit wieder Pla-

Im Kern gibt es für die Beschäft igten ab April drei Prozent mehr 
Gehalt mit einer weiteren Erhöhung um 2,8 Prozent ab Mai 2026. 

Die erste Erhöhung hat dabei eine Mindesterhöhung um 110 Euro, 
die gerade in den Entgeltgruppen eins bis fünf zu einer erhöhten 
Steigerung des Gehaltes führt. Zusätzlich werden die Sonderzah-
lungen, ab 2026, von den Kommunalen Arbeitgebern einheitlich 
auf 85 Prozent gesetzt und die Möglichkeit geschaff en, Teile dieser 
Sonderzahlungen auch in freie Tage umzuwandeln. Die Ausbil-
dungs- und Studienentgelte werden ebenfalls jeweils zum April 
2025 und Mai 2026 um 75 Euro angehoben. 

Die Arbeitszeit für Tarifb eschäft igte von Bund und Kommunen 
wird ebenfalls neu und fl exibler. So können unter Einverständnis 
beider Seiten die wöchentlichen Arbeitsstunden ab 2026 auf bis 
zu 42 Stunden angehoben werden, für einen maximalen Zeitraum 
von 18 Monaten. In dieser Zeit erhalten die Beschäft igten ein ange-
passtes Entgelt und einen Erhöhungszuschläge nach Abhängigkeit 

Auf betrieblicher Ebene soll ein Langzeitkonto beschlossen und 
eingerichtet werden können. Die darin erfassten Werte sollen z. B.
zur Reduzierung der Arbeitszeit eingesetzt werden können. In 
diesem Zusammenhang werden dann auch die Regelungen für 
Teilzeit zukünft ig enger gefasst. Es soll auch möglich sein, Über-
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Der Vorschlag der Schlichter hat sich 

durchgesetzt. So richti g zufrieden scheint 
damit keine der Seiten zu sein, aber das 
macht einen guten Kompromiss aus. Was 
wurde erreicht, was fällt unter den Tisch 
und wie geht es weiter?
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(BS) Die Bundesregierung hat einen Ge-

setzentwurf zur Änderung des Telekom-

munikationsgesetzes verabschiedet. Damit 
wird dem Ausbau der Glasfaser- und Mobil-

funkinfrastruktur in Deutschland erstmals 

ein „überragendes öffentliches Interesse“ 
bescheinigt. Dies sei „ein deutliches Signal 

für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes“, 
erklärte der CSU-Digitalpolitiker Hansjörg 
Durz. Das überragende öffentliche Inter-
esse gelte bereits für Verkehrs- und Ener-

gienetze und habe dort „nachweislich zu 

erheblichen Beschleunigungen bei Ausbau-

vorhaben geführt“, so Durz. 

Das Ziel  sei die  flächendeckende Ver-
sorgung mit Glasfaser und dem neuesten 

Mobilfunkstandard bis 2030. Von dieser Re-

form würden „Unternehmen, Verwaltun-

gen und vor allem die Menschen in unserem 

Land“ profitieren.

Hansjörg Durz, MdB (CSU), ist Vorsitzender 
des Ausschusses für Digitales und Staats-
modernisierung.	                     Foto: BS/Tobias Koch

https://www.behoerden-spiegel.de/nl/stadt_land_news.pdf
https://www.digitaler-staat.online/events/wirkungsorientierungalshebel/

